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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12b 
„Mehrfamilienwohnhäuser Kalksbecker Weg 36-42“ 
Vorhaben- und Erschließungsplan, Blatt 2 von 2  
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 
Dieser Bebauungsplan besteht aus: 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Blatt 1), Vorhaben- und Erschließungsplan (Blatt 2) 
 

- Entwurf - 
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Lage des Geltungsbereiches (ohne Maßstab) 
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VERFAHREN 
Plangrundlage: 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990. 
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 
Die Planunterlage entspricht dem Katasterbestand von Juli 2022. 

Borken, ……………………. 
 
……………………………………………… 
(M. Wülfing) 
Öffentl. best. Vermessungsingenieur 
 
 
Entwurf und Bearbeitung: 
 
Öffentl. best. Vermessungsingenieure 
Schemmer · Wülfing · Otte 
Alter Kasernenring 12  46325 Borken 
 

Borken, ……………………. 
 
(M. Wülfing) 
Öffentl. best. Vermessungsingenieur 
 
 
Der Rat der Stadt Coesfeld hat am ……………….. gemäß § 2 BauGB die Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschluss ist am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 

Coesfeld, ……………………. 
Die Bürgermeisterin 
 
i.A. ………………………………………… 
 
 
Dieser Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Coesfeld gemäß § 10 BauGB i.V.m. den §§ 7 und 41 GO 
NW am ……………….. als Satzung beschlossen worden. 

Coesfeld, ……………………. 
 
……………………………………………… 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Dieser Bebauungsplan ist am ……………………. gemäß § 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht 
worden mit dem Hinweis darauf, bei welcher Stelle der Plan während der Dienststunden eingesehen 
werden kann. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. Der Hinweis auf 
die Vorschriften des § 44 BauGB und des § 215 BauGB ist erfolgt. 

Coesfeld, ……………………. 
Die Bürgermeisterin 
 
i.A. ………………………………………… 

KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Farben in den Ansichten und Lageplan lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Farbgebung 

zu. Das Farbmuster zeigt das Grundkonzept. Einzelne Elemente können farblich getauscht werden. 
Texte dienen der Erläuterung von Nutzung und Gestaltung. Personen und Fahrzeuge sind nur er-
gänzend eingetragen und nicht bindend, wenn sie nicht im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festgesetzt sind. Im Lageplan sind nicht alle Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, zu denen 
auch Einrichtungen (z. B. Einfriedungen, Beleuchtungskörper) gehören, eingetragen. Technische 
Aufbauten (z. B. Wärmpumpen, Lüftungsanlagen, Telekommunikationsanlagen) oder Energiege-
winnungsanlagen (z. B. Kleinstwindkraftanlagen etc.) sind nicht dargestellt. 

2 Unwesentliche Abweichungen des Vorhabens vom Vorhaben- und Erschließungsplan sind, soweit 
diese planungs- und/oder bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig sind, zulässig. 

LAGEPLAN 1:500 PERSPEKTIVEN 
 
Süd-West 

 
 
Nord-Ost 

 
 
Garten Wohngemeinschaft, Gebäude A-B      Garten Wohngemeinschaft, Gebäude C-D  

  
 
Kreuzung – Druffels Weg / Kalksbecker Weg 
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